


[BITTE VOR VERWENDUNG LÖSCHEN
Hinweis des Vereins der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter in Berlin e.V.: Vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine hinreichende Geltendmachung der Alimentationsansprüche wird ungeachtet der zukunftsbezogenen Widersprucheinlegung deren jährliche Wiederholung angeregt.]

Absender


Präsident/in des (eigenen) Gerichts
Adresse

Besoldungswiderspruch
Personalnummer: …

Berlin, den 5. Dezember 2025
Sehr geehrte(r) Frau/Herr Präsident/in,
hiermit widerspreche ich der Höhe meiner Besoldung im Jahr 2025. 
Die vom Dienstherrn gezahlten Bezüge genügen nicht den sich aus Artikel 33 Abs. 5 GG ergebenden Anforderungen an eine verfassungsrechtlich gebotene amtsangemessene Alimentierung der Richterinnen und Richter. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 4. Mai 2020 (2 BvL 4/18) die Besoldung der Besoldungsgruppe R1 und R2 des Landes Berlin in den Jahren 2009 bis 2015 und der Besoldungsgruppe R3 im Jahr 2015 für verfassungswidrig erklärt. Eine Gesamtschau der für die Bestimmung der Besoldungshöhe maßgeblichen Parameter ergab, dass die gewährte Besoldung evident unzureichend war. Sie genügte nicht, um Richterinnen und Richtern einen nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Das Verwaltungsgericht Berlin ist in mehreren Beschlüssen vom 16. Juni 2023 zu der Überzeugung gekommen, dass auch die Besoldung der Besoldungsgruppen R1 und R2 in den Jahren 2016 und 2017 den verfassungsrechtlichen Mindestvorgaben nicht genügte und hat ausgewählte Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt (VG 26 K 128/23, VG 26 K 129/23 und VG 26 K 157/23). Weitere Verfahren betreffend die Jahre 2018 bis 2021 liegen dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, 4. Senat, zur Entscheidung über Anträge auf Zulassung der Berufung vor.
Dies alles trifft auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Berliner A-Besoldung (Beschluss vom 17. September 2025, 2 BvL 5/18 u.a.). Das Bundesverfassungsgericht hat die A-Besoldung in den Jahren 2009 bis 2020 weit überwiegend für unvereinbar mit dem Alimentationsprinzip erklärt. Dies betrifft unter anderem die Besoldungsgruppen A13 in allen Jahren und A14 bis A16 in bestimmten Jahren. Das Bundesverfassungsgericht rügt insbesondere die Unterschreitung der Prekaritätsschwelle in den unteren Besoldungsgruppen, relevante Abweichungen vom Tariflohnindex und vom Verbraucherpreisindex sowie – gerade in den höheren Besoldungsgruppen bis A16 – die Missachtung des Abstandsgebots. Das „Besoldungsgefüge“ sei „nachhaltig erschüttert“. Das Bundesverfassungsgericht stellt dabei erneut klar, dass der erforderliche systeminterne Besoldungsvergleich auch „zwischen den verschiedenen Besoldungsordnungen geboten“ sei.
Ich gehe auf dieser Grundlage davon aus, dass die R-Besoldung im Land Berlin auch im Jahre 2025 den sich aus dem Alimentationsprinzip ergebenden Anforderungen nicht gerecht wird. Die Besoldung bleibt insbesondere hinter der Tariflohnentwicklung in relevanter Weise zurück und missachtet das Abstandsgebot.
Hinzu tritt, dass die Hauptstadtzulage R-Besoldeten nicht gewährt wird und die Kosten für ein Deutschlandticket für den Öffentlichen Personennahverkehr nicht vollständig übernommen werden. Klarstellend weise ich darauf hin, dass sich mein Widerspruch auch hiergegen richtet. Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht vom 4. Dezember 2023 (VG 5 K 77/21) die Nichtgewährung der Hauptstadtzulage für Berliner Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A14 als verfassungswidrig angesehen, da sie gegen das besoldungsrechtliche Abstandsgebot verstößt. Der Ausschluss der R-Besoldung von der Hauptstadtzulage ist nicht zu rechtfertigen, zumal sie in der Erfahrungsstufe 1 der Besoldungsgruppe R1 sogar niedriger ist als die A13-Besoldung in der Erfahrungsstufe 3. Angesichts der Höhe der bis zur Besoldungsgruppe A13 gewährten Hauptstadtzulage bleibt die R-Besoldung seit der Einführung der Hauptstadtzulage im Jahr 2020 hinter den Vorgaben des Alimentationssystems zurück.
[Für Kolleginnen/Kollegen mit mehr als zwei Kindern:
Ferner widerspreche ich unter Verweis auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 zum Az. 2 BvL 6/17 auch ausdrücklich der Höhe der mit gewährten familienbezogenen Besoldungsbestandteile im Jahr 2025. Für die Jahre 2011 bis 2020 ist das Verwaltungsgericht Berlin bereits in zwei Vorlagebeschlüssen an das Bundesverfassungsgericht vom 16. November 2023 (VG 26 K 134/22 und VG 26 K 459/23) zu der Überzeugung gelangt, dass die familienbezogenen Besoldungsbestandteile der Berliner Richterinnen und Richter mit drei und vier Kindern verfassungswidrig zu niedrig waren.]
[Kolleginnen und Kollegen, deren Widerspruch weitere Aspekte betrifft, sollten diese ggf. einfügen.]
Vorsorglich widerspreche ich der Höhe der mir gewährten Besoldung hiermit auch bereits für die folgenden Jahre.
Ich rege an, den Widerspruch im Hinblick auf die derzeit noch bei dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundesverwaltungsgericht und den Instanzgerichten anhängigen Verfahren zunächst nicht zu bescheiden, bitte jedoch um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen



